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Beim Betrieb von  Erneuerbare-Energien-Anlagen stellen 
sich o�  rechtliche Fragen. Die Rechtsanwaltskanzlei 
von Bredow Valentin Herz beantwortet aktuelle Fragen 
rund um Ihr Recht. Diesmal geht es um das neue 
Marktstammdatenregister, das für alle Akteure des 
Strom- und Gasmarktes verp� ichtend ist. 

Frist verpasst? 
Was droht?

Welche Fristen gelten? Besonderheiten?Was muss registriert 
werden?

DA S 
I S T  IHR 
R EC H T

21 3 4

Bei Nichtmeldung einer Anla-
ge oder einer Leistungser-
höhung drohen empfi ndliche 
Vergütungseinbußen. Sollte 
Ihr Netzbetreiber aufgrund 
eines Pfl ichtverstoßes Leistun-
gen von Ihnen zurückfordern 
oder Zahlungen einbehalten, 
muss im Einzelfall geprüft 
werden, ob man sich hiergegen 
zur Wehr setzen kann. 
Daneben kann auch ein Buß-
geld drohen, wenn eine Regi-
strierung nicht ordnungsge-
mäß erfolgt. Daher empfi ehlt 
es sich, dass sich Anlagenbe-
treiber mit den neuen Regelun-
gen auseinandersetzen, die Re-
gistrierungen rechtzeitig und 
sorgfältig vornehmen sowie 
die Daten regelmäßig prüfen 
und aktualisieren. 

Als Faustformel gilt für EEG- 
und KWK-Anlagen nach der 
MaStRV: Seit dem 1. Juli 2017 
muss jedes meldepfl ichtige Er-
eignis (Genehmigung, Inbe-
triebnahme, Leistungs-
änderung, Standort- oder Be-
treiberwechsel etc.) innerhalb 
eines Monats nach dem Ereig-
nis zum Register gemeldet 
werden. 
Betreiber, die ihre Anlage zwi-
schen dem 1. Juli 2017 und 
dem 31. Januar 2019 im soge-
nannten „Übergangsregister“ 
gemeldet hatten, gelten zwar 
als registriert, müssen aber 
dennoch ihre Daten im Web-
portal nachtragen. Dies sollte 
bis zum 31. Januar 2021 erfol-
gen. Bestandsanlagen, die vor 
dem 1. Juli 2017 in Betrieb ge-
gangen sind, müssen bis 
31. Januar 2021 ganz neu 
registriert werden. 

Im Einzelfall kann auch eine 
kürzere Frist bis zum 31. Juli 
2019 gelten, insbesondere bei 
seit dem 1. Juli 2017 eingetre-
tenen sonstigen meldepfl ichti-
gen Ereignissen (zum Beispiel 
Leistungsänderungen, Geneh-
migungsbekanntmachungen, 
Inbetriebnahme von Nicht-
EEG-/KWK-Anlagen). Die kon-
krete Frist für eine Meldung 
sollte also immer genau ge-
prüft werden. 
Zu beachten gilt auch, dass bis-
herige Pfl ichtverstöße bei Be-
standsanlagen nicht durch die 
24-monatige Übergangsfrist 
geheilt werden. Wurde in der 
Vergangenheit also zum Bei-
spiel die Registrierung ganz 
versäumt, sollte diese so 
schnell wie möglich nachge-
holt werden.

Sämtliche Akteure des Strom- 
und Gasmarkts sind verpfl ich-
tet, sich selbst und ihre Anla-
gen (Solar-, KWK-, Biogas-, 
Windkraftanlagen, ortsfeste 
Batteriespeicher etc.) unter 
marktstammdatenregister.de 
zu registrieren. Das gilt auch, 
wenn eine Anlage bereits in 
den bisherigen Registern bei 
der Bundesnetzagentur gemel-
det war oder bisher nicht ge-
meldet werden musste. Für die 
Richtigkeit der Daten trägt der 
Anlagenbetreiber die Verant-
wortung, auch dann, wenn der 
Betreiber die Registrierung 
nicht selbst vorgenommen hat.
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